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Vorstellung der Jahresergebnisse 2019 der Regionalwerk Bodensee Netze 

GmbH & Co. KG und der Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG 

 

Sachverhalt: 

Die Gemeinde Neukirch ist mit 2 % an der Regionalwerk Bodensee GmbH & Co KG und damit 

indirekt an der Regionalwerk Bodensee Netze GmbH & Co. KG beteiligt. Nach den Regelungen 

des Gesellschaftervertrages und den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung ist 

für die Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinderat über die Entwicklung 

der Beteiligung in Kenntnis zu setzen. Insbesondere die Feststellung und Verwendung des Jah-

resergebnisses sind dabei von zentraler Bedeutung. 

Herr Michael Hofmann und Herr Dr. Claus Bulling vom Regionalwerk Bodensee werden an der 

Sitzung teilnehmen. Sie können offene Fragen zum Jahresabschluss 2019 und der Ergebnis-

verwendung beantworten.  

 

 

Begründung/Rechtliche Würdigung: 

Die Feststellung der Jahresergebnisse von Beteiligungen zählt zu den Kernaufgaben des Ge-

meinderats und ist dort in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Von dem Jahresergebnis 2019 der Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG i. H. v. 

2.374.225,94 € entfällt ein Anteil von 2 % oder 47.540,43 € auf die Gemeinde Neukirch. Von 

diesem Betrag werden 24.000,00 € an die Gemeindekasse ausbezahlt, der Restbetrag wird 

zurück in die Unternehmung für künftige Investitionen thesauriert. 

Die Gewinnausschüttung gelangt steuerfrei an die Gemeinde Neukirch, unterliegt jedoch der 

Körperschaftssteuer, die von der Gemeinde selbst gegenüber dem Finanzamt erklärt wird.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat stimmt dem Jahresergebnis 2019 und der Verwendung des Jahresergebnis-

ses zu. 

 


